
Margarete Siekmann  (von Hegeler) 
Margarete Siekmann (* um 1595 [?]; † 10.08.1653) war die Tochter von Johann Siekmann (geb. ca. 

1550, gest. nach 1592 vermutlich in Lemgo). Sie wurde 1653 der Hexerei angeklagt und am 
10.08.1653 hingerichtet. 
 
Sie war in erster Ehe verheiratet (um 1610 vermutlich in Lemgo) mit Hermann Helmening (* ca. 
1581, † 10. Dez 1640 in Lemgo). Aus dieser Ehe stammte das Kind Tonnies Helmening (* 1611). 
Um 1641 verheiratete sie sich in zweiter Ehe mit dem Baumseidenmacher 
(Baumwollprodukthersteller) Bernd Krevetsiek. 
 
Die dritte Periode der Hexenverfolgungen in Lemgo (1653–1656) nahm ihren Anfang mit dem 
Verfahren gegen Margarete, die Ehefrau des Bernhard Krevesiek. Sie wurde von ihrem 6,5 jährigen 
Pflegekind nach Verabreichung einer Tracht Prügel bei deren Mutter als Hexe benannt und von 
dieser beim Magistrat angezeigt. In dem Prozess ging es hauptsächlich um die angebliche Fähigkeit 
von Margarete zu zaubern und diese "Kunst" auch weiterzugeben.  
 
Die Urteilsverkündung vom Lemgoer Bürgermeister Heinrich Kerkmann fand in aller 
Öffentlichkeit, meistens auf dem Marktplatz, statt. Am 10.08.1653 erfolgte die Hinrichtung 
(Lemgoer Prozessakte: A 3646; Kostenabrechnung: A 3752). Hingerichtet wurde sie vermutlich 
durch Meister David (David Clauss), Scharfrichter zu Lemgo während dieser Zeit. 
 
Auszug aus der Lemgoer Prozessakte A 3643  
 
Peinl. Prozess gegen Berndt Krevetsieks Frau Baumschneidermachers (Uwe Helmening) wegen 
Zauberei d.a. 1653 
Margreta Berndt Krevetsiecks Frau den 25. Juli 1653 in et extra torturum bekennt und genehmigt, 
daß sie für 2. Jahren Berendt Dieckmeyers älteste Tochter Trineken das Zaubern gelehrt, welche zu 
ihr gekommen und sie zu ihr gesagt, ja du wirst nun groß, du musst Freyn: wie Trineke darauf 
geantwortet: Ja was nun ein guter Kerl war, den sollte Sie herkommen lassen, wie solches geschehe 
und darauf der Satan sich präsentiert, hätte sie die Zaubereikunst gelehrt, ihr Liebhaber heißt 
Zitterbusch.  
Den 28. Eiusd. Bei der Genehmigung bekennt, dass der Liebhaber nicht Zitterbusch, sondern klein 
Hänschen heiße. 
 
Literatur: 
 
Lemgoer Hexenprozessakte A 3643 ff 
Günter Kleinwegener: Die Hexenprozesse in Lemgo. Diss. Bonn, 1953/54, S. 16 ff 
 
Weblinks: 
 
http://www.genealogie-kraemmer.de/Hexenverfolgung.htm  (Nachfahre von Margarete Siekmann) 
www. sfn.uni-muenchen.de/hexenverfolgung/frame_lexikon.html?art743.htm 
http://www.fh-luh.de/hexenprozess (Hexenprozessseite der Fachhochschule Lippisches Land) 
 



Margarete Siekmann 

(übernommen mit freundlicher Genehmigung von Bernd Krämmer, vormals im Internet unter: 
http://www.genealogie-kraemmer.de/Hexenverfolgung.htm)   (Nachfahre von Margarete Siekmann) 
 
Frau Margarete Siekmann, in zweiter Ehe verheiratet mit dem Baumseidenmacher 
(Baumwollprodukthersteller) Bernd Krevetsiek, wurde 1653 der Hexerei angeklagt und am 
10.08.1653 hingerichtet (Prozessakte: A 3646; Kostenabrechnung: A 3752). 
Im Prozess ging es hauptsächlich um die angebliche Fähigkeit der Margarete zu zaubern und diese 
"Kunst" auch weiterzugeben. Die Prozessakte befindet sich als Fotografie in unserem Besitz und 
wird derzeit übersetzt. 
Hingerichtet wurde sie vermutlich durch Meister David, (David Clauss) Scharfrichter zu Lemgo 
während dieser Zeit. 
 
Auszug aus der Abhandlung zur Erlangung des Grades eines Doktors der Rechte, vorgelegt von 
Günter Kleinwegener: "Die Hexenprozesse in Lemgo." 
S. 16 
"Die 3. Periode begann im Jahre 1653. Sie nahm ihren Anfang mit dem Verfahren gegen die 
Ehefrau des Bernhard Krevesiek, die von ihrem 6,5 jährigen Pflegekind nach Verabreichung einer 
Tracht Prügel bei deren Mutter als Hexe benannt und von dieser beim Magistrat angezeigt worden 
war." 
Am letzten Prezesstag fand die Urteilsverkündung in aller Öffentlichkeit, meistens auf dem 
Marktplatz statt. Der Bürgermeister von Lemgo, in dessen Auftrag der ganze Prozess stattgefunden 
hatte, führte an diesem Tage auch den Vorsitz und verkündete das Urteil. Im Falle unserer Margarete 
Krevetsiek (Siekmann) war der Herr Kerkmann Bürgermeister von Lemgo. 
 (Eine weitere Unterteilung ist insofern sinnvoll, als die Prozesse der Jahre 1653-56 von 
Bürgermeister Heinrich Kerckmann geführt wurden.) 
aus: 
 www. sfn.uni-muenchen.de/hexenverfolgung/frame_lexikon.html?art743.htm 
 
aus:  
http://oberhexe.de/witchboard/hexenverfolgung-lemgo-
t12796.html?s=70c4d305e30d919325cd7b59d377ae30&amp 
 
 
Das Verhör 
Das Verhör wurde in Lemgo von den Hexendeputierten durchgeführt. Hierbei unterschied man drei 
Phasen, nämlich erstens die gütliche Befragung, zweitens die Territion, das war die Befragung mit 
Vorzeigen und Erklärung der Folterinstrumente und drittens die Peinliche Befragung, bei der die 
Folter Anwendung fand. Die gütliche Befragung bestand unter anderem aus intimen Fragen, zum 
Beispiel nach Verabredungen mit dem Teufel bis hin zum Geschlechtsverkehr mit ihm. Erfolgte von 
der Angeklagten kein Geständnis, wurden ihr die Folterwerkzeuge gezeigt nebst einer detaillierten 
Schilderung der zu erwartenden Qualen. In der dritten Phase erfolgte das Verhör unter der Folter, 
der Peinlichen Befragung, die in der Regel zum Geständnis führte. Hierbei kamen Daumenschraube 
und Streckbank und andere Folterinstrumente zum Einsatz. Kam es zu keinem Geständnis, wurde 
die Folter wiederholt. Ein weiteres Mittel, um die Schuld der Hexe zu beweisen, war die 
Hexenprobe. Die bekannteste war die Wasserprobe, bei der die Hexe an Händen und Füssen 
gefesselt in kaltes Wasser geworfen wurde. Falls die Angeklagte oben schwamm, galt dies als 
Beweis für Hexerei, doch wenn sie unterging war das längst nicht der Gegenbeweis. Man glaubte, 
dass das reine Element Wasser Hexen und Hexer abstoßen würde. Sie brauchte in diesem Fall ein 
„Wunder“, um freigesprochen zu werden. Wenn die Angeklagte nicht schwamm, wurde sie wieder 
aus dem Wasser gezogen, wobei es hier zu ungewollten Todesfällen kommen konnte. 
   Verantwortlich für die Durchführung der Folter war der Scharfrichter mit Hilfe seiner 



Henkersknechte. Niemand durfte in einem Hexenprozess ohne ein Geständnis verurteilt werden. In 
der Regel wurde das Opfer jedoch so lange gequält, bis ein Geständnis vorlag. In einer 
abschließenden Verhörphase erfolgte die Besagung, in der die Angeklagten nach den Namen 
anderer Hexen befragt wurden, manchmal unter erneuter Anwendung der Folter. 
 
Eine überführte Hexe hatte als Strafe immer den Feuertod auf dem Scheiterhaufen zu erwarten, 
damit ihre Seele gereinigt wurde. Die Hexe wurde von den Henkersknechten an einen Pfahl 
inmitten eines Reisighaufens gefesselt und lebendig verbrannt oder vorher vom Scharfrichter mit 
dem Schwert enthauptet, was als Gnadenakt angesehen wurde und von den Angehörigen bezahlt 
werden musste. Auch der lippische Landesherr hatte einen gewissen Einfluss auf die Prozesse, 
konnte Begnadigungen zum Tod durch das Schwert verkünden und die damit verbundenen 
Gebühren kassieren. Der Scheiterhaufen wurde gewöhnlich auf dem Lemgoer Marktplatz errichtet 
und war ein großes Spektakel für die Bevölkerung. Offiziell wurden die Hexenprozesse in Lemgo 
im Jahr 1715 beendet, als das berüchtigte Schwarze Buch, in dem alle Hexereibeschuldigungen 
gesammelt worden waren, auf dem Marktplatz öffentlich verbrannt wurde. 
 
 
Prozessakte Margreta Krevetsiek, geborene Siekmann 
 
Nach Fotopositiven des Mikrofilms der Prozessakte A 3646 Stadtarchiv Lemgo  
Zusammengetragen von Bernd Krämmer, Bremerhaven  
Transkription von Sabine Lenthe, Bremen Durchgesehen, korrigiert, ergänzt Dr. Marietta Ehret, 
Lemgo, 2005-2006.  
Bemerkung: Die Dokumente sind teilweise schlecht erhalten und kaum lesbar. Es gibt wechselnde 
Handschriften und wechselnde unterschiedliche Rechtschreibung. Teilweise sind verschiedene 
Deutungen möglich. Es wurde eine gewählt, die den meisten Sinn ergibt. Ergab sich kein Sinn, so 
wurde Buchstabe für Buchstabe transkribiert. Eine Gewähr für die Richtigkeit wird nicht gegeben. 
Durchgestrichenes, was auch sehr aufschlussreich ist, wurde hier nicht übernommen. 
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Extractis Protocili demontciationis 
 
1653 Juni ii. Hilf & Son Jesu Actum Lemgo den ii. Juny Ao p. 1653. für den H. Bürgermeister, 
seines Alters ungefehr Catrine Er Von seins Siebende Jahr uffbefehligt an das Aehrhaus gebracht 
und uff berichtet das für Mutter befuget und geschehe vom 6. oder 7. Febr Demnach einen 
Erenvesten Aehre der Stadt Lerngo Auf Vorgangenen gmeinen genügt Vorkommen, das Berndt 
Krevet sikes Bürgers und beiseid unsers frawe einem kleinen Metgen die zum Verkaufe gebome 
haben sollen und gebühr für sich wollen 2X officio dem es einige Inquirien Anzustellen, So Ist 
dieselbe einfolgendermass vereinbaret worden Von wegt gangen und bey der Krevetsikschen Im 
Hausse gelassen vielmehr aber were Sie bey der Culemanschen Im hausse dahier die Krevet siksche 
Op Ihr komen, und In Zu Ihr haus Zu kommen, begehret unnd erfert Sie dahin kommend In deine 
kuhestalle gefundet Zu Ihr geredet, wenn Du zauberst und hexest, so geben sie dir Uf den Hexxe 
hoffe etwas, esetz Sie hette gesagett, Ja, So baldt hette Sie Ihrer Krevetsiksche ein kleine Männeken 
gezeiget, welche schon da gewesen, weiches Trechtet zeigt ungefehr, Und eine Aerhten und Weisse 
forddern wegen fürte die Krevetsiksche Ihnen Krautt gethan, Das solle sie es für den Hexxe hoff 
strewen was die Dreisteine hierauf gehen würde, Aissdann dieselb es den halt zerfallen sollen 
Dabevor hatte Sie Krevetsiksche Zu Ihrer gesaget, nuhn wolle Ich dir etwas leren hette vor gangen. 
Darauf zu Ihme gesaget, das es solte zurück gehen, das hette es auch gethan, und der kleine Man 
Ihm die Hand geben, komme derselbe alle nacht bey Sie und auch diese nacht bey Sie Ihr gewesen 
Und Ihre verbotten, das es Sie solches nicht nachsagen solle Nachgehendts die Krevetsiksche das 
Metgen Ins haus gewiesen und es heftigst geschlagen und midt füssen ge treten darumb das es 
solches nachgesaget, Als nuhn weiteres Zu Inquiriren vom beschieden, Die Culemannschen An das 
Seihtt hauss für die Hex bey Das metgen gefundent und ob dieselbe Sie etwas bereden konte, 
berichtett das diesen diener, die nacht keine ruhe hette 
wann Sie dieselbe anredete andtwortet Sie Ihr aber die nacht uber schlafe es &wie & wie, Sie segne 
es alte abend, und lesete und betete Ihr alter hand für. Aiss das Metgen weiters gefraget worauf Ihr 



die Krevetsiksche gelernet wie Sie gesaget sagte, das der Kleine Man Ihme verbotten solches Zu 
reden, was es gesagt, alss es zuwerk getretten, were auch nach Diese nacht bey Ihme gewesen und 
solches gethan Alss das Metgen nicht heraus sagen wollen Seine Fraw geweinett, aber kein Tränen, 
 
Sie Ihn etwas bedrohet, und ermahnett worden Seyn, das sie einmahlt Ihme das Krautt gethane so 
grün gewesen, solches hette es auch für den Hexxehoff gestrewet. Im Kuhstalle hette Sie 
Krevetsiksche Ihme das Krautt gethan der kleine Männeken, hette gesaget das strewe für die 
Hexxehoff, hette ein mahll Zu werke getretten, weiches die Krevetsiksche Ihme gesaget, die hette 
es Ihme gewiesen wie es solches machen solle, und zuwerke getretten, hette Krevetsiksche Ihm 
gesagett solle drey füsse Zurück tretten, Aiss es gefragett, was es dabey reden sollte, was es alda 
verlauten sollige, dann hat es ja geandt wortet das hette es auch gethan, Aber nichts wollen von sich 
selber sagen wie das Meetgen bedrohett das mans Ins Bolwerk bringen und Streichen [assen wolle, 
gesagett, das die Krevetsiksche Ihme Im Kuhstalle gesagett, das es drey Füsse zurück tretten solle, 
Aber nichts mehr heraus wollen, Sodann fürchterlich geweinett, Aber kein Trähnen, wie es ferner 
bedrohet, gesagett, das es drey Füsse Zurücktretten solle, wolle gerne Zu zurücke gehen, 
Margaretha Siekmans Berndt Krevetsiks frawe Uber gebe Summarische Anprotokoll ehe 
Aussgegossener Injurien, und inhallts hetten [assen, hierauf Catarine kom mit der Culeman schen 
wiederumb Zuhauss gehen [assen und ihr befohlen, dieselbe nicht auss den Hause gehen und bey 
ander Kinder kommen zu [assen und zum recht schein bar für Inquiriren verabschieden und 
verrichten Aiss folgend 
mitt biblischen eide zu erhalten, berichtet, das alss er seine gelegenheit nach bey johans Knecht zu 
verrichten gehabet, und wieder nach hause gehen wollen, gesehn das die Krevetsiksche In der 
Culemanschen hause das kleine Meetgen geschlagen und midt füssen getretten, da hette Zeuge Zu 
Ihr Krevetsiksche ge, saget, Warumb schlaget Ihr das Meetgen wan Ihr Ihme das zaubern geleret 
hetten, wan es fugsamb geschlagen und wan Ihr eine solche were, der Obigkeit auch ander Acht 
thun müste, und die nachparn zusammen tretten und darüber klagen , Krevetsiksche Zu Zeugen 
geandtwortet, wan ich solches kan, So hasstu mir solches gelernet, Hette Zeuge dreissigt Jahr bey 
der straßen, gewohnet, und hette woN gehöret, das Ihr seliger Man die Krevetsiksche oft geschlagen 
und Zu Ihr gesaget du hexe, will dich unser Herr Gott nicht So magt dich der Teupell holen, das Ihr 
verlast werden morgen der Sie denn noch offtemahils also t r a c t i r e t, das man gemeinet, Sie hett 
deshalben 
Sterben sollen, Sie were auch lange und woll dreyssigt Jahr dafür ge halten, Aber nicht gehoret, das 
Sie Krevetsiksche jemanden, leidt ge than haben solle, Ausserhalb Ihres eigenes Sohns Paull 
Johannings frawe Zu Zeugen gesaget, wie Sie einsmahlles milch von Zeuge geholett, wisse ein 
mehres nicht, und damit geschlossen. Berndt Krevetsik bey seinen Christlichen gewissen und wie er 
sein Zustande seiett heud mit biblischen eide zuerhalten ge, trawte, Aussgeredett, das es sich 
zugetragen wie er sein frawen Zuerst sich loben lassen, und für Hans Törmann so dazwischen 
gangen verhandelt worden, Ihme von Alten Leuthen weiche Ihme gekandt und bey Ihme kommen, 
gesagett das er solchs ja nicht thun solle, dan Sie dächte nicht und das Sie ein Hexe were Vielmahlls 
dabei gesagett Nichte wündschen das er seiner Tage nicht In das haus Zu Ihr kommen, were, Aiss er 
daselbe gehörett, er mitt hans Törmann Ihr die versprochene ehe uff gesaget, wozu Sie Stille 
geschwiegen, Und Aiss hans Törmann einsmahlls am Arm Mangelt gehabett und Zusammen bey 
den bödell gehen und wegen des Schadens Am Arme mitt derselben reden wollen, derselbe nicht Zu 
haus gewesen, und also in 34 wochen sich nicht Ihrer angenommen, da hette Sie aber Ihn bey der 
Pastoren beleget und die Pastoren Ihm Krevetsik dahin beredet, das er sich dieselbe geben lasse, 
hette seithero ubell mitt Ihr gelebett, da sie verursachett das er Sie offtmahlis schlagen musste, wie 
er nuhn erstmahligt mitt Ihr Zu bette gangen, sie nachgehendt offtmahlls so ubell gebehrett und sich 
gaben rinreintin mitt den hindern so ubell uff und nieder bewegen, das er auch Zu Ihr gesagett frawe 
wie gebehrstu dich Also was für ein werck were solte solches unterlassen, oder wolle Sie 
wegkstossen, das Sie zuwerke solle aiss an ritze wenn sie gegen Abend das bette gemachet Sie woll 
ein Viertheile stunds uber einem bette Zu machen Zugebrachet, das erAuch Ihr Zugerufen frawe 
wass bleibstu so lange, hastu vieleicht einen fremtden Kerell bei Dir In der Kammer, Sie 



geandtwortet Ich muss ja das bette machen, Sonsten Anfangs wie er Sie bekommen, hette Sie des 
Werckes so viel[ gemachet das er auch einsmahlls verursachet Sie an Ihre Schame Zugreiffen und 
befunden das Sie daselbst kaltt: und nass gewesen, 
hette Sie alte mahll auf gottes worte Unterichtett, Und Zu besseren [eben ermahnet, dass hette Alles 
nicht geholpen, Sodann auch were Sie schon zur Kirchen Reissigt gangen, auch In den Wochen 
predigten und wieder zu haus kommen, Aiss dann Sie allernahll mitt Ihme Unwillen Angefangen 
und geZaubertt, das er 
auch Zu Ihr gesagett, was, es nützete wenn Sie schon Zur Kirchen gingett und dan gleichwoll mitt 
Ihme lebete, Sie hetten auch einmahlt Zusammen mahle Zeit gehalten, und wie Sie hatt gessen Sie 
sich bey das fewer gesetzet und ubell gehalten, und geklaget Aiss wann Sie sich ubergeben wollen 
Auch endtlich Auss dem Hausse In den hoff gangen und bey einer daselbst vorhandene Mauer, 
nieder gelassen und sich ubell gehalten, Und wie Sie aber also hier gelegen etliche Katzen sich uff, 
der Mau er gebissen, das auch etliche Steine so In Kalk oder Lehmen geleget gewesen von der 
Mauer gefallen wie Sie nuhn Ins haus wieder kommen, Sie gesagett Ja da Ist mir ein Soppen ge 
kocht, wann sie Scheippschie ger tochter Zu Paul[ Johannings frawe, In Cordt Johannings hauss 
kommen, und davon das Sie so ubell lebete, geredet der hette Cordt Johannigs geandtwortett, das 
leidt, hette Sie Zeugens frawen niemand lange gehabett, Zur Zeith auch alss die Executen wieder 
die hexe Alher vorgeworfen, Ihr Man Seht Himmehel wagt erden uffgraben lassen, were Sie mitt 
der Kost oder Speisse etwas lange Ausgeblieben, das er auch willens gewesen selber Zu haus zu 
gehen, umb die Speisse Zu holen, ja daher er sich umbgesehen Ihrer Ansichtigt worden, und 
gesagett, Nein Sie Ist noch nicht geffestigt angenommen Sie kommet nach dorther, hette gehofft das 
Gott den herrn das Hertze erleuchtet das Sie dieselbe hetten wegk holen und Annehmen [assen, 
hette solcher Dingen viel[ uffs Papier geschrieben, weiches Ihme abhanden kommen, Sie hette noch 
nemliche tagen, wie die rede In der Stadt gewesen, wegen des Metgens, und er Ihr solches 
vorgehalten Ihme geandtwortet, die alte Teuffel die solt mitt mir uffs wasser, darüber were er 
erzürnett das er auch eine Keull ergriffen, und Sie damitt schlagen wollen, Auf Ihr nachgelauffen 
uff die straße und biss uff die wüsten Stette bey des bewirters hausse, da bevor es Ihme Inns bein 
kommen, das er Ihr nicht weiters nachlauffen konnt, und sehr Ohnmechtigt worden wollte sich den 
KopfAb schlagen [assen wen Sie nicht ein Hexe were das er auch weinend Zuhaus gangen, und 
damitt geschlossen. 
 
Magdalena Pflügers Paul[ Johannigs ehehausfrawe berichtet bey Ihrem Christlichen gewissen und 
wie Sie daselbe vor dem biblischen eide zuerhalten das zuvor, Leider, Gott der Almächtige woH ein 
Krauthe zugeschicket, Ihr und den Kindern das Kraut von Gott den Al machtigen herr, hette Ihr 
lebendtlengt nicht böses von der Krevetsikschen gehöret, so lange Sie mitt Ihr Umbgangen, einst 
was diese Zeit von Ihr gesaget worden wegen des Metgens, wüsste nicht was Ir Cordt Johannigs 
heesse ge saget, hette woll milch vom Johan Nieman geholet, aber wüsste nicht das Er von Ihr 
etwas geredet, Johan Nieman redete solches Auss Hass Und noch der selben Sie gescholten, haben, 
Wie Sie das metgen geschlagen hette, das ginge Alle Zeith so Zu, wan es so solche rede Spazieren 
würde, hette gegen Ihn über gewohnet, In des Conrectorn hausse, da hette Sie so auch bösses 
fluchen und Iaestern allemahl gehörett von der alten Berndt Krevetsiksche welche Ihr 
Schwiegermutter Inner für ein teuffell und hexer gescholten, Ihr Man und Sie da zu legen zumachen 
be dienten geschoben, weit er Krevetsiksche gesaget, das Sie Ihren Kindern Alles ufgesagen, 
Kohme alles von erwachet hett, das derselbe so übel[ mit Ihr gelebet, hette sonsten von Ihr Ihr 
Lebendtlangt nichts böses gesehen. Zeigete Ihr auch nichts, sonderm als Ihr und Ihren Kindern ein 
Unglück vor Versehen das Sie Kraut geworfen, Kraut Ihr von Gott dem Almachtigen solch Kraut 
Zugeschicket Kraut hette derselbe nicht hierfor oder beywesen, und damitt geschlossen. 
 
Senerin i July Ao 1653 Jürgen Lüdekings frawe avisatione bey seinem Christlichen gewissen 
aussgesaget habe fast an die 40 Jahr In der straße da Jezo die Krevetsiksche wohnet, ge wohnt, war 
ein Stadtgerüchte mitt dem Metgen, wisse aber von Ihr der Krevetsiksche nichts, hette mit Ihr nur 
ferner ferlangt In unfried gelebt, lebe Auch Jezo mitt Ihrem Manne, Berndt Kreveten hause In 



unfried, hette gleichwoll gute Nachbarschaft gehalten, was sie hette thun können, das hette sie gern 
gethan, wisse sonst von Ihr nichts böses ob sie Jezo wegen des Metgens von Ihrem Jetzigen Manne 
ohnfriedlig lebete, wisse er wobey Ihm auch kein Leidt gethan, Noch Ihm männerwere es 
awerbsamb wisse die Ursache nicht, Ihr man war In den gedanken, Als wan sie Ihm etwas 
veruntreute, Nichts von wisse, was Sie war sonsten ein gut Stadtgerüchte were, Als wen sie hexen 
konte. wusste sonste nichts bösses von Ihr, er Zeuge hette woH ehemahil krank gelegen, Sie Ihm 
Zur Hand gangen, Und das hette gemachet, das ein Man nicht thun wolle, weilen er mit seinem 
Gantze Hertz gefunden und sodtann wieder krankgelegen, und damitt geschlossen. 
 
Von Brandt avisotus bey seinem Christlichen gewisse berichtet, er Wisse von Ihr nichts, habe auch 
nichts böses von Ihr gehoret, kennte Sie für eine gute frawe, und woher Sie die Hex hielten, da h 
ielte er sie auch für er hette von Ihr auch nichts andres aiss gutes gehoret, redeten die leuthe woll 
das Sie Krevetsiksche das Metgen das zaubern gelernet haben solle nichts solches von wisse lebete 
von wie nach seines wissens mitt Ihrem Manne unfriedligt gehalten sich vorher machen auch wegen 
eines buffs, welchen derselbe Ihr abgenommen und vorsezen, Sie eher mitt Ihm Manne nicht, lebete 
kummerligt Ihr man were auch unfreundligt, der haushaltungs, er forderte ein großes Und vieles, 
wisse nichts von Ihr und damit geschlosse, 
 
Herman Geller praemia avisationi: berichtet das er In die straße gezogen und gebeten were 
beschwertigt über seine nachparn Zu Zeugen, er wisse, das wie sie Krevetsiksche erstligt in die 
straße Zuwohnen gekommen, die Nachparn mitt ein Ander nicht woll damit zufrieden gewesen, sie 
hette wohll mit Ihren essen mitt ein Ander gelebet, ein Man Krakelte woll In seinem Hausse, könte 
die Ursache nicht sagen, Auch Krevetsiksche Ihr jetziger Man were Ihr folgsamb lebete, were 
straßen Beruehigt Meckehrte wasche das er in der straße nicht wieder were zu wohnen kommen, er 
hielte nicht viell und dieses von Ihr, dann die Zeit wenn er In der straße bey Ihme herfure, fand 
heraus der unvel tigte wieder dahin kommen er keine ge meinschaft mit Ihr gelebet und haben keine 
das er oftmahls gesehen und gehöret. das Ihr Man Berndt Krevetsik frawe Sie Auss dem Hausse 
gangen und eine den anderen Heftigts gescholten, er Krevetsiksche Sie öffentligt für eine Hexe 
oftmahlls Ausgerufen Sie aber Ihren Man wieder gescholten, für einen alten Hahn, und wan ich das 
bin, so hastu mir solches gelernet, Gott were es bekendt, wisse irgender wo von, er hielte keine 
corresallus mitt Ihr, noch für eine vereheliche Frawe 
Das böse gerücht komme daher, das Sie und Ihr Man mitt einanaer Unfreundligt lebeten, wisse ein 
mehres nicht, und darumb geschlossen. 
 
Eodem Berndt Krevettsieks frawe ubergeben supptire tionem. Und einhalts für sich gebetten, Auch 
derselben Sohne erster gleichmessigt auch das Gott Simpti einhalts gebetten, 
 
Duma 4. Juij Ao 1653 Hans Törmann were bey seinem eide zuerhalten gutem berichtet, das er von 
Ihr der Krevettsikschen, nichts böses wisste, erinnerte sich nicht das er mit Ihr Krevettsik mehr da 
bewott gehen wolle, Sodann were Malefin Claushaugh welche einmahl lebete, und man fragen 
konte, mitt Ihm, einst den bordell gange were, bey das bordell nicht fende sondern frawe 
Margarethe zu Haus gewesen, und Ihme rechts Zum Arme gegeben, Sonsten hätte er auch der 
Krevettsikschen die ehe nicht uff gesaget, konnte sich daher nicht erinnern, Krevettsiek lüge zu 
Zeiten, wenn er sagte, etwas wisse, were woll billigt als er solches openbahrte, und damit 
geschlossen. 
 
Eodem Nachmittages Herman Küster erschienen Und geriegett das wie etwa für Ungefehr drey oder 
vier tagen der wivern Budeweschen Töchtern Magdalena In der Culemanschen Hausse 
 
gewesen, und wie etwa das Kleine Metgen so bezichtigett, das Zaubern gelernt zu haben eine Topf 
so der Culemansche gehorigh ge wesen, In stücke geschmissen, das Metgen gesagt Ach saget es 
nicht der Culemanschen ich will euch sagen Altes was Ich weis, und diese Magdalena Bruners 



Aufge sprungen das das Metgen Ihr gesaget hette, es von seine frawe mitt Vefer mintze geworffen 
und das Metgen An den Kop geschlagen, weilen nuhn Ihme gelehren wolle, solches were Sie 
Brunerschen tochter in Kopff zu setzen, So hette es dieselbe darüber zurede Zustellen, und 
deshalben Zu befragen T e s t e s  so es gehorett, Jürgen Lüdekings Niclaus der Jinnemanns und 
Hermann Heyer, 
 
Martii 5 July Ao 1653 Catharina Loevdt Schewhe ferner bey Ihrem Christ lichen gewissen berichtet, 
sie hette so lange dar niehe gewohnet, Ihren Sehl, Mann hette Sie mehr gekandt sodann woll 
gehoret, das Ihr Herr Krevettsikeschen zufuget Man Sie woll geschlagen, Wie die Krevettsikeschen 
das Metgen geschlagen were Sie auch dergl. Tellerts frawen mehr den Teller geworfen, und für 
finstren Abend nicht wieder zu Haus kommen, hette sonst nichts Aiss diese Zeitt morgen das 
Metgens daferne Sie das hexen gelerret haben solle, etwas gehöret Sie mögte sich Ihre hade erbriv 
krehen Und also sollen zuh Haus ware selbe also sagte, was Ihr nicht gehöret. Und damit 
geschlossen. 
 
Peter Erlenkotter praemia avisatione aussgesaget, bey seinem Christlichen gewissen, hette woH So 
Zwanzigt Jahr In der Nachparschaft gewohnet, wusste von Ihrem der Krevetsikschen gerüchte 
eigentligt nicht, hette Ihr man Krevettsik woH davon gesaget, Er wehnete sie heut und Antlitz hatte 
Sie für gutt konnte nicht mehr sagen dan Aiss er davon wüsste, nicht das hetze das Koddern In der 
Stadt davon war, Alss wenn Sie dem Metgen das Zaubern gelerret hette, die Nachparn hetten Ihn 
Angesprochen, nicht an die Hex zugehen, und über das Metgen Zu Klagen, weilen damitt so ein 
hendell geführet wurde, wüsste sonst nichts und damit geschlossen, 
 
Christian Airse, avisatio berichtett, hette In Ihrem Hausse nicht gewartett, und wo[[ ge horett das 
bey Ihres Mannes Johannigs Sehl Garten, derselbe Sie geschlagen, wenn er drunken gewesen und 
apermahls gescholten, daher die Strafen und nichten mehr weren gewesen, das Sie Krevet, sikesche 
für eine Hexe berichtigett worden, bey dieses Mannes Krevett sikes Zeiten hette er daselbst nicht 
gewohnet, es hette sodann bey Ihres Mannes Sehte Zeiten, davon kein Kauderwelsch, Auch were er 
so nicht das er so gehen solle und reden sie und den Herrn hette nicht gehöret, das Sie Jemandes 
leidt gethan hette wüssten er mehres nicht und damit geschlossen. 
 
Borghardt Niemann Oleschleger avisatione berichtet das er In der Nachbarschaft früher der 
Pestzeiten, gewohnet, auch bey lebzeiten, herrn Johannigs Seht, er hette achte Jahre ausserhalb der 
Stadt gewohnett, hette offtmahls wohl gehoret, bey jetzigen Krevetsikeschen Mans Zeiten, das 
derselbe seine Frawe geschlagen und gescholten, Aber darumb wusste er nicht, das Sie etwas böse 
sein solle, hette allemahlt gern den leuthen gutes gethan, wegen des Metgens hette er woH gehorett 
were dahero vielleicht das gerüchte kommen, und solches auch woH hedeferfügt gehorett, vorher 
wen es so tüchtigt nicht gewesen Alss nuhn wisse sonst von Ihr nicht, Und damit geschlossen. 
 
Simon Pfluger berichtet, das das Metgen Im Hause Springer und weppe wie ein Kindt Sage nichts, 
und wolle auch nichts sagen, hatte es Im Hausse, Und tigge uff dere beten, er hette nichts von Ihm 
gehoret Auch nicht gefraget es were woH etliche frauen gekomen weiche Ihm geldt geben und mit 
Ihme reden wollen Aber solches nicht gestattet Insonderheitt were diesem Manne die Krevetsiksche 
für das haus komme, Auf was uneinss wisse er nicht, 
 
Den 5. Julis Ao p. 1653 Die Krevetsiksche an das Aehrhaus für die Hex gefundet, Und derselben 
vorgehalten, was des Metgens halber sie eingerichte Aber Sie in der Stadt war daher die Hex das 
unsers nicht Und kaum Sie darüber Zureden sei sollen, deshalber dem Up etliche fragen zu 
andworten hette worauf sie geandtwortett, das Ihr solches ein hetz e lieber nie damitt Sie Auss 
diesses beide kenne nichts Und Alss Sie gefragett, ob Sie auch die Zehn geboten konnte Ja Sie kente 
dieselben, und Aiss Sie das erste gebott 
 



Auf Zusagen nimmett, Sie geandtwortt, du sollst Vater und Mutter ehren doch du sollst nicht thöden, 
Ja du sollst nicht stehlen erfügt wir Ihr einige An leitung gegeben du solt Kein ander Götter haben 
nehmen und Ad 2 hette dieselbe alte dernechst hette befragett und dem metgen Zu Hausse gehabet 
 
Ad 3. Ja elf wochen Und darumb geysamb gebetten Die meine Ihn Man auch darumb gebetten Ad 
4.were des Meetgens Mutter wiederkommen Und von Ihr Abgenommen, und bey die Culemanschen 
gebracht, daselbst Sie auch woll fünf oder Sechs Wochen Im Hauss, gewessen Ad5. Ja hette Ins 
haus gefordert, u~dda Sie uff den drei[ gesessen und gespunnen, Ad6. Negat, Ad7. Negat, hette es 
woll Im Kuhstalle gestumpett was nicht gethan was es solle Sie wissenicht von hexen Ad 8. Negat 
Ad g. Negat wisse von keiner Zauberey Ad io. Negat Ad ii. Negat, wisse davon nichts Ad 12. Negat 
Ad 13. Sie wisse von keiner Zauberey, were keine hexe Ad 14. wisse davon nihts, hette es Auch 
nicht gesagt Ad 15. Das möchte er woll gethan Sie wisse es aber nicht und were kein hexe und es 
nicht gesehen Ad 16. wisse davon nicht weder von Kraute oder hexen, Ad 17. Were da Ins haus 
gangen wegen des Kodden der leute, were der Culemanschen tochter auss dem hofe kommen und 
gesaget schlitzettdarauf, Sie hette es nicht an den Kopf geschlagen Ad 18. Nieman hette Zu Ihr 
gesagt, warumb Sie das kindt Also schlage die hexe Ad ig. affirmat Ad 20. were uff keinem tantze 
gewesen Ad 21. ja, war Sie mitt diesen Manne also leben muste aiss mitt den ersten wolle Sie woft 
[eben Ad 22. das mochte Sie woil thun 
 
Ad 23. Negat were nicht wahr, man müsste Ihre Kinder fragen, wie Sie dort gelebet Ad 24. ja mitt 
diesem Sie In zweyten Umstände gelobet Ad 25. das wüsste Sie nicht, dan er bey keinen frawe 
khesten gelegen, und geschlaffen, aiss bey Ihr den sie fernab sich selber vorgeben, das Sie 
gestorben, Solches hette Ihr man selber gesagett, Sie wisse von keiner Zauberey, Und solle solche 
gedanken nicht In Ihr hertz nicht kommen, Alss Ihr Zugesprochen, were das Kind Ihr anbrachett, 
Und Sie uberzeugen würde was Sie AIssdann daZu sagen wolle, Sagett Sie were keine hexe, Aiss 
Ihr nuhn vorgehalten, was diess werde konnte hengelecht werden, Und man das metgen 
weghschickete, zuGeredt, wertett, ob Sie dasselbe alhie verdampter werden, sie hette nicht 
mussteich, das metgen geschlagen, berichtet worüber Ihr Mann mitt Ihr so lebete, hette Sie fliegen 
wasser von der erprese für gehabet und sich damitt selber Umbbringen wollen, hette das fliegen 
wasser so In einer Kruken geworfen, für den rundten gefasett Und geschendett aber so hette die 
Kruke wegh geworffen, sich gebehrett alss wen Sie weinen wolle, aber keine einzige Trähnen, Aiss 
Sie Ihr Zugesprochen, das Sie nicht weinen konnte, Gottes ferpeten ja Sie wolle sich nicht 
verwundtschen, Sie könne nicht Zaubern Ihr were samb einer flasche angehangen, Sie were Auss 
Ihrem hausse nicht gewesen, wenn wenn Ihr mann Sie dafür hielte So müsste er mitt Ihr da wegh, 
Und wan ers begehen würde, undt Uffs wasser gehen, und Alsten er selber mitt Ihr batzen müsst, 
und wüsste von keiner Hexerey, 
Hierauff die Krevetsiksche Alerhandt uff die Luhen gowscheschen Das Metgen wieder an das 
Neherhest und für die Hex gefundet, und fragett ob Sie nicht wisse was mitt Ihr geredett wegen der 
Krevetsikeschen, was die Ihme gesagett über Kleine Meneken were In Zween nechten bey Ihme 
nicht gewesen, wolle Ihr der Krevett sikeschen woH sagen, das Sie es In den Kuhstall bracht und 
gesagett Leon Tinnnerher ich will Dir ein korn brott geben, da were der Rein all so fohin dagewesen 
Ich will Dier was leren, das soitus den Kindern leren, wolle Ihme grün Krautt geben, des kleine 
Men neken komme nuhn nicht mehr, hette gesaget solle drey füsse zurück treten und Gott verlieh 
ren, wolle aber Gott ri icht verlih ren Wie nuhn die Krevetsike selber Vor Gefundett, werde, das 
Metgen Heftigs geweinet, und gerufen Sie will mich schlahen, Jesu Sie Will mich schlahen, Ich 
magh Sie nicht ansehen, Und fernern geschreyet und unter den Disch kriechen wollen, Weiches 
alles Aiss der Krevetsike wienun vorgefundett, Ihr vorge halten, Sie solches treelenhervenden, und 
gesagett komme du nuhn her mein tochterken das Metgen gesagett zu kriegen mich beyden har Und 
geschlagen mich, weil Ich gesaget das Sie Ihr nur das gelehrett Ich mach Sie nicht Ansehen, In 
daferne Sie wieder Abgewiesen Und aiss Sie fast bey der Treppe gewesen Sie Krevetsikesche Zu 
rück gerufen, Mein Man hatt gesagt, er will mich verklagen, So muss er auch mitt uffs wasser, So 
Alssdan will man sehen, wer schuld hatt, 



 
Das Metgen Senater gesagett Menneken es ailzeitt mitt up den dantz haben wolle, In der 
Krevetsikeschen hausse, hette Speck geessen, so die Hurmsche Asch gethan, die Lüderburgsche die 
Möllersche, so die Spolen worden damitt gewesen ein Schwartze risch man hette die Tromm ge 
Schlagen, hette der Kleine Meneken Ihm kein Frieden [assen , sondern mitt nach der 
Krevetsikeschen hausse haben wollen, hette Auch getrieben das bier hette ein junge geholet 
weichen es nicht kennte, durffte von der Krevetschen nicht sagen, die leuthe fragten es allzeit und 
sagetens Ihme der Brümmerschen Tochter were bey Ihme ge wesen, darumb gefragett, Sagett 
nochmahlis ja die Krevetsikesche hette es Ihr gelerett, Verabschieden, das die Krevetsikesche biss 
weiteren bescheiden und verordnungh up der Kirche gewisen worden und drauss ver pleiben solle, 
 
 
JOvis 7. Julis Ao. 1653 Für den H. Von beiden Christen Imponirett, das einmaligtAuss 
demgemeinen geschrey den hexen halber weiche geholett den teupell Allenthalben leest und was 
Also wegen Eines Metgens sich begeben haben solle weich metgen Auch herbey befehligt plieben 
und das die Krevetsikesche Ihme das Zaubern geleret dieselbe auf dasselbe zu das Aehrhauss 
geholett Auch danach daringt in arresto gehalten wodden. Mitt weichen werk athie Inquirando 
wensambligt verfugen einzu fragstunde upgesetzt sei worden Sie befragett Man nichte aber In Danz 
nehmen damitt Vortfahren, und durch die H. Pastoren daraus Beide lass; das Gott der Allmächtige 
Ihr heut erlauben wolle, auv seine Seyne erste damitt diese Schätdduger heurtag uns ufselbige 
beschützen werden 
 
Beddet Hexe sei undwie "Hordt" seibige und sondern Schneider ohne das krevetsikesche Erfrierett 
die Krevetsikesche tigge der H. als Frühes Sterbe bey die Krevetsikesche gangen und durch selben 
die versehen worub Sie mit Diese ohrte behalten In arresto, Sie ein seiner und ermahnet Gott die 
ehre Zugeben, und der obrigkeit den gehorsamb zu leisten, Ihr Willen Sustu ehren und für andere 
gelegenheiten, sich zu hüten, Hatt dieselbe gandtwortett, das Sie unschuldigt und keine hexe Und 
alss Ihr worüber Vorgehalten, das Ihr Man Sie nach die guten Stadt Hahier holte Und also In gröste 
wenet Geandwortet, das wen Ihr Man er wer sind Sie endtligt sich darauf reden wolle, 
 
 
Pein[. Prozess g. Bernd Krevetsiekes Frau Baumsneidermachers (Uwe Helmening) wegen Zauberei 
d.a. 1653 
 
 1. Margreta Berendt Krevtsiecks f raw den 25 JUIY 1653 in et extra torturum bekandt, und 
ratificiret, dass Sie fÜr 2. Jahren Berendt Dieckmeyers eltisten Tochter Trineken das zaubenr 
gelehret, weiche Zu ihr gekommen Undt Sie Zu ihr gesagt, ja du wirst nun gross, du musst Freyn: 
wie Sie Trineke darauff geantwortet, Ja was nun ein guter Kerl war, den sollte Sie herkommen 
[assen, wie solches geschehe, undt daruff der Satan sich presentiret, hette Sie die Zaubereykunst 
gelernet, Ihr buhle heste Zitterbusch. Den 28. Eiusd. Bei den Ratification bekennet dass der Buhler 
nicht Zidderbusch, sondern kleine hänsken hesse. 
 
11. Den 28. Mart. 1666 die Küstenesche bekandt, dass Andreas Criekur Schwein Berendt 
Dieckmeyers tochter mit dem Satan Ihrem Buhlen uff den Dantze copulirt, undt hetten dazumahl 
von einem besen Reise einen Ring gemachet Nachdem H. Andr. Zufordert uff Boven Schweinestaft 
hinter Groten hoffe gepredigt. Undt dasselbst uff dem Stedts den Metgen die hende uffgelegt. Undt 
hette die Polheniksche diesem Metgen uff den Rondeel das Zaubern gelehrt. 
 
2. Schnekenbohmersche bekandt, das Sie einem metgen Berendt Deck meyers tochter, so nach bei 
deroselben im Hause sei etwa lo Jahren in ihrem Hause, wie Sie ihr lernend abkauffen wollte, das 
Zaubern getehret. 
 



3. Solches Cermans fraw im Mart - 1667 bekandt, dass Berendt Deckmeyers beide tochter Zaubern 
können. 
 
4. Im julio die Culemansche gleichfalls Berendt Derck meyers beide tochter pro compliceb. 
Denominiret. 
 
 
 
Der Bürgermeister Heinrich Kerkmann 
Heinrich Kerkmann hatte als studierter Jurist und Bürgermeister von Lemgo wesentlichen Einfluss 
auf die Lemgoer Hexenprozesse. Er galt als Experte in Hexensachen. 
In seiner Amtszeit wurden u. a. Andreas Koch, Anna Veltmans und Johann Abschlag angeklagt, 
verurteilt und hingerichtet. 
Magister Daniel Ludovici war evanglischer Pfarrer der Marienkirche. Er und Johann Justus Alberti, 
ein weiterer Pfarrer, baten den Rat der Stadt Lemgo, die Amtsenthebung Andreas Kochs 
zurückzunehmen. 
Dennoch hielt Ludovici die Leichenpredigt für Kerkmann und würdigte seine »löblichen Dienste«  
für die Stadt Lemgo. Kerkmanns Wohnhaus: 
  Die alte Abtei ist bei den älteren Lemgoer Bürgern auch noch als das Prinzesshaus bekannt, der 
Garten als Prinzessgarten. Die Alte Abtei wurde Ende des 16. Jahrhunderts erbaut und später lebte 
die Familie Kerkmann in diesem Haus. 
 
Lebenslauf 
  13.12.1587  geboren in Lemgo, Vater: Kanzler in der Grafschaft Ravensberg, Mutter Anna Erp-
Brockhausen aus Bürgermeister- und Gelehrtenfamilie    
  1608–1610  Jura-Studium an der Universität Rostock    
  1610–1611 Aufenthalt in Lemgo bei der Mutter    
  1611–1616 Fortsetzung des Studiums in Giessen    
  1616 oder 1619  Promotion    
  1616 Eintritt in den Dienst des Herzogs August zu Braunschweig-Wolfenbüttel, danach familiäre 
Pflichten in Lemgo    
  ab 1621  dauerhaft in Lemgo ansässig    
  1622 Heirat mit Elisabeth Wippermann, Tochter des wohlhabenden Kaufmanns    
  seit 1626  mehrfach zum Bürgermeister von Lemgo gewählt    
  1628–1637  erste große Welle der Hexenverfolgung mit mind. 86 Personen unter Kerkmanns 
wesentlicher Mitwirkung    
  1634 Tod seiner Frau    
  1636 Heirat mit Maria Magdalena Vilthut    
  1636 Tod seiner Frau    
  1640  Geheimer Rat des Grafen Philipp zu Schaumburg-Lippe    
  1641 Heirat mit Elisabeth Tahns, Tochter eines Gelehrten und ehem. Bürgermeisters aus Lübbecke    
  1649 Hofgerichtsassessor des lippischen Grafen in Detmold    
  1653–1656 weitere Hexenverfolgungswelle in Lemgo    
  ab 1665  weitere Hexenverfolgungswelle in Lemgo    
  Januar 1666  Wiederwahl zum Bürgermeister entgegen der bisherigen Regeln (zweijährl)    
  26.03.1666  Tod nach kurzer Krankheit 
 
 
Der Scharfrichter David Clauss 
David Clauss wurde 1628/29 in Lemgo geboren.  Bereits seine Vorfahren hatten das Amt des 
Scharfrichters inne. Sein Vaters Dietrich Clauss starb sehr früh. Nach dem Tod seiner Mutter 
übernahm David das Amt des Schafrichters von seinem Stiefvater Henrich Unverzagt im Jahre 1647 



in Lemgo und ein Jahr später auch in der Grafschaft Lippe. Im gleichen Jahr heiratete er die 
Scharfrichtertochter Agnesa Bröcker aus Schüttdorf. 1661 erwarb er, vermutlich mit dem Erbe 
seiner Ehefrau, ein stattliches Wohnhaus in der Papenstraße in Lemgo. Er sicherte sich zudem die 
Rechte an der ungehinderten Ausübung der Chirurgie, eine traditionelle Tätigkeit des Scharfrichters 
und auf den ungehinderten Verkauf der aus der Abdeckerei stammenden Tierhäute. Alle drei 
Tätigkeiten zusammen sicherten ihm ein einträgliches Leben. Ein zweites Haus in der Neuenstraße 
zeugt davon.  Aus der Ehe mit Agnesa entstammten vier Söhne und vier Töchter, die sämtlich eine 
gute Ausbildung erhielten. Nach dem Tod seiner Frau schloss David Clauss 1678 eine zweite, aber 
kinderlose Ehe, mit der Scharfrichtertochter Agnesa Gertrud Muth aus Lübbecke. Er starb am 9. 
August 1696 in Lemgo. Seine Tätigkeit als Scharfrichter hatte ihm in Lemgo offensichtlich 
niemand übelgenommen. Er wohnte mitten in der Stadt, erwarb in der Kirche St. Nicolai mehrere 
Kirchenstühle und pachtete Land. 
 
 
Hexenverfolgung 
Auftakt zur Hexenverfolgung gab die von Papst Innocens VIII. am 4.12.1484 herausgegebene Bulle 
gegen die Zauberei und das Ketzertum. Diese päpstliche Encyclica war die erste Bulle, die gedruckt 
werden konnte und dadurch eine viel grössere Verbreitung fand als alle früheren römischen Bullen. 
 
Drei Jahre nach dem Dekret des Papstes erschien in lateinischer Sprache eines der verruchtesten 
und unheilvollsten Bücher mittelalterlichen Buchtums, der "malleus maleficarum" oder sog. 
Hexenhammer". Dieses Anno 1487 erschienene Buch von den beiden Dominikanerinquisitoren 
Heinrich Institoris und Jacob Sprenger brachte mit deutscher Gründlichkeit die wissenschaftliche 
Darstellung und Systematisierung des Hexenwahns und sollte für die Folgezeit mit seinen 
Verhöranleitungen und Fallbeschreibungen das klassische Lexikon für alle Hexenverfolger werden. 
Es atmet den Geist der Inquisition und will es als seine vornehmste Aufgabe ansehen, alle Hexen zu 
zerhämmern. 
 
 Unter dem Einfluss dieses Werks setzte eine rasante Zunahme von Hexenprozessen in Frankreich 
und Deutschland ein. Von der Inquisition unterstützt kam es zu einer Massenverfolgung, die nach 
der Reformation auch in den protestantischen Ländern stattfand. Schon eine einfache Denunziation 
genügte zur Verhaftung verdächtiger oder missliebiger Personen. Geständnisse wurden unter der 
Folter erpresst oder die Verdächtigen wurden durch eine sogenannte Hexenprobe (Wiegen, Stechen 
oder Untertauchen in Wasser) "überführt". Verurteilte Hexen wurden auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt. Erst im 18. Jh. ließen die Prozesse nach. 
(aus dem Buch "Zauberwahn und Hexenprozesse in Barntrup" von Louis Knese und aus der CD-
ROM "Das große Data Becker Lexikon 99"). 
 
Auch das Land Lippe wurde in den Bereich dieser Zeitkrankheit gezogen, ja so sehr, dass die 
damals bedeutende Handelsstadt Lemgo infolge des zwischen 1564 und 1681 in ihr grassierenden 
Hexenwahns und der mehreren hundert Hexenprozesse ihren klingenden Namen "Hansestadt" 
vorübergehend mit dem berüchtigten " Hexennest " eintauschen musste. 
 
Heute gibt es in Lemgo das "Hexenbürgermeisterhaus", in dem ein Museum an die Vorgänge der 
damaligen Zeit erinnert. 
 


